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Was hat sich seit unseren 

Studien zum Ananas-, Bananen- 

und Weinanbau verändert?  

Im Februar 2022 erscheint eine 

weitere Oxfam-Studie, die einen 

Blick auf die aktuelle Situation 

von Arbeitsmigrant*innen in 

Costa Rica und Südafrika wirft.

DEUTSCHLAND HAT EIN 
LIEFERKETTENGESETZ!

Nach langen Verhandlungen, begleitet von einer groß angelegten Kampagne 
der zivilgesellschaftlichen Initiative Lieferkettengesetz, hat die Bundesregie-
rung im Juni 2021 das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflich-
ten in Lieferketten” beschlossen. 2023 tritt es in Kraft. Ziel ist es, die inter-
nationale Menschenrechtslage zu verbessern, indem Unternehmen auf eine 
global gerechte Ausgestaltung ihrer Lieferketten verpflichtet werden. 

Das Gesetz war überfällig: Bereits 2011 hatte der Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen mit den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte entsprechende Pflichten als Antwort auf gravieren-
de Menschenrechtsverletzungen in globalen Lieferketten formuliert. 
Auch deutsche Unternehmen standen immer wieder im Fokus, etwa in 
Folge von Bränden in Textilfabriken, zerstörten Regenwäldern oder der 
systematischen Ausbeutung von Landarbeiter*innen auf Plantagen. 
Gerade zum Thema Arbeitsausbeutung hat Oxfam im Laufe der Jahre 
mehrere detaillierte Berichte vorgelegt.1 

Das Lieferkettengesetz bricht mit dem Paradigma der Freiwillig-
keit unternehmerischer Verantwortung. Das ist ein Erfolg. Denn 
die langjährigen Beteuerungen der Industrie, sie komme ihrer Ver-
antwortung auch ohne Regulierung nach, wurden in zahlreichen 
Studien klar widerlegt.2 Dennoch ist das Gesetz ein Kompromiss 
zwischen den Koalitionspartnern und enthält deutliche Lücken.

Bisher waren Armutslöhne, Vergiftungen durch Pestizide und  
die Diskriminierung von Frauen und Gewerkschafter*innen  
auf Plantagen besonders in wirtschaftlich benachteiligten  
Ländern an der Tagesordnung. Wird sich die Situation von  
Arbeitsmigrant*innen und Frauen in der landwirtschaft-
lichen Produktion durch das Lieferkettengesetz ver
bessern? Dieser Text versucht, erste Antworten auf diese 
Frage zu geben.
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Bittere Ernte: Menschen­
rechtsverletzungen in  
globalen Agrarlieferketten

Tropische Früchte sind aus deutschen Supermärkten 
nicht mehr wegzudenken: Für gut einen Euro bekommt 
man hierzulande ein Kilo Bananen, für wenig mehr eine 
ganze Ananas. Bananen sind das zweitbeliebteste Obst 
in Deutschland und die Nachfrage nach Ananas hat sich 
zwischen 2000 und 2019 fast verdreifacht.3 

Auf den Plantagen, auf denen die süßen Früchte wach-
sen, herrschen dagegen allzu oft bittere Bedingungen: 
Unwürdige Bezahlung, Vergiftungen durch Pestizide 
und die Diskriminierung von Gewerkschaften sind in der 
Bananen- und Ananasproduktion an der Tagesordnung. 
Eine Oxfam-Studie von 2016 zeigt dies am Beispiel von 
Costa Rica und Ecuador auf.4 Die mächtigen deutschen 
Supermarktketten tun zu wenig, um gegen solche Miss-
stände vorzugehen und tragen durch ihre Preispolitik 
zum Lohndumping bei. Besonders betroffen von diesem 
System der Ausbeutung sind Frauen und Migrant*innen.

Landarbeiter*innen können  
von ihren Löhnen nicht leben 

Der Lohn, den Landarbeiter*innen für die harte Arbeit 
auf dem Feld bekommen, reicht meist nicht, um eine 
Familie zu ernähren. Zudem sind die Lebenshaltungs-
kosten in Costa Rica stark gestiegen. Die Plantagen-
besitzer stellen ihre Arbeiter*innen zunehmend über 
Mittelsmänner an. Die wiederum streichen einen Teil 
des Lohns ein, sodass bei den Arbeiter*innen weniger 
ankommt, als sie zum Leben brauchen. 

„Wir müssen am Essen sparen, um die Schul­
gebühren für unsere Kinder zahlen zu können“,  
sagt Yensy*, die Frau eines Arbeiters auf  
einer Ananasplantage des Lidl-Zulieferers  
Finca Once (2016) *Name zum Schutz der Person gekürzt.

Im Endeffekt liegt der Lohn, den viele Arbeiter*innen 
erhalten, bei weniger als der Hälfte des existenz
sichernden Lohns, wie die erwähnte Oxfam-Studie 
ergab.

 Auf den Ananas-Plantagen in Costa Rica wird  
 ganzjährig und zum Teil hochtechnisiert gearbeitet.  
 © A. Weltz-Rombach / Oxfam 
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Diskriminierung von Gewerkschaften 
in Costa Rica und Ecuador 

Vor allem Arbeitsmigrant*innen haben wenig Chancen, 
ihre Situation zu verbessern. Organisieren sie sich etwa 
in einer Gewerkschaft, um ihre Rechte einzufordern, fol-
gen Repressalien: Sowohl in Ecuador als auch in Costa 
Rica ist es üblich, dass Gewerkschaftsmitglieder ein-
fach entlassen werden. 

„Im Sommer haben wir eine Gewerkschaft ge­
gründet, denn die Arbeitsbedingungen waren sehr 
schlecht. Im Oktober sind wir alle rausgeschmis­
sen worden.“ – Isidro Ochoa, Plantagenarbeiter im 
Bananenanbau und Gewerkschafter bei ASTAC in 
Ecuador, 2016 

Arbeitsmigrant*innen und Frauen 
sind besonders betroffen 

Ausbeutung und Unterdrückung treffen insbesondere 
Arbeitsmigrant*innen und Frauen. In Costa Rica etwa 
stammt ein Großteil der Arbeiter*innen aus dem be-
nachbarten Nicaragua. Viele Migrant*innen können 
sich keine teure Arbeitserlaubnis leisten. Sie sind völlig 
abhängig von ihrem Arbeitgeber und trauen sich nicht, 
ihre Rechte einzufordern. So kommt es vor, dass aus-
ländische Arbeiter*innen, sobald sie etwa gegen die 
schlechte Bezahlung protestieren, vom Plantagen-
besitzer selbst bei der Polizei angezeigt werden. In der 
Konsequenz droht ihnen die Abschiebung.5 

Frauen stehen unter zusätzlichem Druck: Viele haben 
eine Mehrfachbelastung durch häusliche Sorgearbeit 
zu stemmen und auch am Arbeitsplatz werden sie dis-
kriminiert. In Ecuador sind zum Beispiel die Löhne in den 
Verpackungshallen, wo ein Großteil der Frauen arbeitet, 
um ein Drittel niedriger als auf den Feldern, wo vor al-
lem Männer tätig sind. Zudem sind Frauen zusätzlicher 
Diskriminierung und gesundheitlichen Gefahren ausge-
setzt. Denn selbst auf zertifizierten Plantagen werden 
sie zu Schwangerschaftstests angehalten. Dies ist in 
Ecuador genau wie in Deutschland gesetzlich verboten. 
Wer schwanger wird, muss nicht nur um den Job fürch-
ten, sondern riskiert neben der eigenen Gesundheit 
auch die des Kindes: 

„Mein Baby hatte einen Herzfehler. Auf der Plan­
tage hat das Flugzeug immer tagsüber gespritzt, 
auch während der Essenszeiten.“ – Paula Quinto, 
ehemalige Arbeiterin beim Bananenproduzenten 
Reybanpac in Ecuador, 2016

 Giftige Pestizide kommen zum Einsatz, auch  
 während die Arbeiter*innen auf dem Feld sind.  
 Gesundheitliche Schäden sind die Folge.  
 © Andrés Mora / Oxfam 
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DIE LIEFERKETTE TROPISCHER FRÜCHTE BESTEHT IN DER REGEL AUS :

Profit vor Verantwortung:  
Die Rolle der Supermärkte

Der größte Teil unserer Lebensmittel wird in Super-
märkten verkauft. Rewe, Aldi, Edeka sowie die Schwarz-
Gruppe (Lidl und Kaufland) teilen mehr als 85 Prozent 
des deutschen Marktes unter sich auf – Tendenz weiter 
steigend. Sie sind es auch, die am meisten an den ver-
kauften Produkten verdienen. Mehr als 42 Prozent des 
Verkaufspreises einer Ananas landen bei den Einzel-
händlern, während nicht einmal 10 Prozent bei den Ar-
beiter*innen auf der Plantage ankommen. Bei Bananen 
beträgt der Lohnanteil sogar nur 6,7 Prozent.6 Vor allem 
Aldi und Lidl expandieren zudem stark ins Ausland.

Doch mit den satten Geschäften am billigen Obst geht 
noch kein entsprechendes Verantwortungsbewusst-
sein einher, wie Oxfams Supermarkt-Check (s. S. 7) zur 
Menschenrechtspolitik zeigt: Obwohl einige Handels-
ketten seit einigen Jahren Fortschritte machen, sind 
sie von einer kompletten Einhaltung der UN-Leitprin-
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte noch weit 
entfernt, insbesondere im Hinblick auf Frauenrechte. 
Während Lidl, Rewe und Aldi sich auf öffentlichen Druck 
hin immerhin bewegt haben, ist Edeka seit Jahren 
Schlusslicht – auch im internationalen Vergleich.

Exporteur Importeur Großhandel EinzelhandelProduzent*innen

COSTA RICA

ECUADOR
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Dabei sind die Supermärkte durch ihren immensen 
Preisdruck selbst für die prekären Bedingungen auf den 
Plantagen mitverantwortlich, wie diverse Oxfam-Stu-
dien aufgezeigt haben.7 Durch ihre Marktmacht können 
sie ihren Lieferanten ungerechte Preise und Konditio-
nen diktieren. Nur wer kontinuierlich große Warenmen-
gen in gleichbleibender Qualität und zu niedrigen Prei-
sen liefern kann, bleibt im Geschäft. Daraus entsteht 
ein immer höherer Kostendruck für die Produzenten, die 
dann wiederum an den Löhnen sparen. 

Zu viele Unternehmen beschränken sich zudem auf das 
System der Audits, also punktueller Betriebskontrollen, 
bei denen Missstände immer wieder verheimlicht wer-
den. Dies ist einfach, solange Plantagenbetreiber über 
eine anstehende Prüfung vorab informiert werden und 
betroffene Arbeiter*innen sowie Gewerkschaften bei 
den Kontrollen nicht zu Wort kommen.8 So landen Siegel 
und Zertifikate auf unseren Produkten, obwohl das Un-
recht auf den Plantagen andauert.

WER VERDIENT AN DER ANANAS? 
Anteile am Verkaufspreis von Ananas  
aus Costa Rica in deutschen Supermärkten 
Quelle: Berechnungen von BASIC nach Daten von Eurostat, 
CIRAD, Comtrade, Sopisco, 2019

Löhne der 
Arbeiter*innen 
9,7%

Produzenten 
24,8% Exporteure 

4,9%

Importeure und 
Transportunternehmen 
14,3% Einzelhandel 

42,6%

Zoll 
3,7%
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Supermärkte wie Edeka oder Lidl sind also ab 2023 
prinzipiell dazu verpflichtet, wirksame Maßnahmen 
gegen Menschenrechtsverletzungen in ihren Liefer-
ketten zu ergreifen. Die Bezahlung der Arbeiter*innen 
unter Mindestlohn gilt nach § 2 Abs. 2 Nr. 8 LkSG als 
menschenrechtliches Risiko. Aber auch Mindestlöhne, 
die wie in Costa Rica nicht zum Leben reichen, sind 
kein „angemessener Lohn“ im Sinne des Gesetzes (vgl. 
Schönfelder 2021, S. 93-9510). Kündigungen von Ge-
werkschaftsmitgliedern sind ein klarer Verstoß gegen 
das Gebot der Koalitionsfreiheit in § 2 Abs. 2 Nr. 6 LkSG, 
nach welcher „die Gründung, der Beitritt und die Mit-
gliedschaft zu einer Gewerkschaft nicht als Grund für 
ungerechtfertigte Diskriminierungen oder Vergeltungs-
maßnahmen genutzt werden dürfen“. Außerdem sind 
„Ungleichbehandlung in Beschäftigung, etwa aufgrund 
von nationaler oder ethnischer Abstammung“ oder 
Geschlecht (§ 2 Abs. 2 Nr. 7 LkSG) erfasst, wodurch die 
Schlechterstellung von Migrant*innen und Frauen auf 
den Plantagen als Verstoß gelten muss. Schließlich 
fallen Gesundheitsschäden in Folge des Versprühens 
giftiger Pestizide ohne geeignete Schutzkleidung unter 
das „Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen, um Ein-
wirkungen durch chemische […] Stoffe zu vermeiden“ 
(§ 2 Ab. 2 Nr. 5b LkSG). 

Was ändert das deutsche 
Lieferkettengesetz?

Unterbezahlung und Diskriminierung aufgrund von Ge-
schlechtsidentität, ethnischer oder sozialer Herkunft 
sowie Gewerkschaftszugehörigkeit – nach seinem 
Wortlaut schützt das Lieferkettensorgfaltspflichten-
gesetz Menschen vor all diesen Rechtsverletzungen. 
Ab 2023 müssen alle Unternehmen in Deutschland mit 
mehr als 3.000 Beschäftigten Maßnahmen umsetzen, 
um die Verletzung menschenrechtsbezogener Pflichten 
zu beenden (vgl. §3 LkSG).9 Dazu müssen Unternehmen 
unter anderem ein Risikomanagement einrichten, Prä-
ventions- und Abhilfemaßnahmen gegen bestehende 
Risiken ergreifen und einmal im Jahr öffentlich darüber 
Bericht erstatten. Sie müssen auch eine Beschwerde-
stelle etablieren, bei der Betroffene auf Missstände bei 
Zulieferfirmen aufmerksam machen können. 

Kommen die Unternehmen ihren Sorgfaltspflichten nicht 
nach, drohen öffentlich-rechtliche Sanktionen wie Buß-
gelder und der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen 
(§§ 22 –24 LkSG). Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten 
überwacht das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
Auch hier wird eine Beschwerdestelle eingerichtet, an 
die sich Betroffene direkt wenden und das Amt zum 
Handeln auffordern können (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 LkSG).

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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WER VERDIENT AN DER ANANAS? 
Anteile am Verkaufspreis von Ananas  
aus Costa Rica in deutschen Supermärkten 
Quelle: Berechnungen von BASIC nach Daten von Eurostat, 
CIRAD, Comtrade, Sopisco, 2019
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Die Missstände auf den Plantagen sind demnach Ver­
stöße gegen nach dem Lieferkettengesetz geschützte 
menschenrechtsbezogene Rechtspositionen. 

? Heißt das, dass Edeka und Lidl ab 2023 die 
Geschäftsbeziehungen zu allen Plantagen  

abbrechen müssen, auf denen es zu solchen  
Verstößen kommt? 

Nein, grundsätzlich nicht, denn das Ziel ist es 
vor allem, eine verbesserte Situation vor Ort zu 
schaffen. Dafür müssen die Supermärkte Ab-
hilfemaßnahmen ergreifen, um die Rechtsver-
letzungen zu beenden oder zumindest mit dem 
Lieferanten ein Konzept dafür erarbeiten. Tun 
sie das nicht, drohen Sanktionen.

? Gelten die Sorgfaltspflichten für die  
gesamte Lieferkette? 

Hier wird es knifflig. Das Lieferkettengesetz 
unterscheidet zwischen dem eigenen Ge-
schäftsbereich eines Unternehmens, unmittel-
baren und mittelbaren Zulieferern. Im eigenen 
Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Zu-
lieferern gelten weitergehende Pflichten als bei 
mittelbaren Zulieferern. Unternehmen sind nur 
dann verpflichtet, sich mit Menschenrechtsver-
letzungen bei mittelbaren Zulieferern befassen, 
wenn sie bereits Kenntnis von einem möglichen 
Verstoß haben (§ 9 Abs. 3 LkSG). Wenn etwa 
zwischen den Plantagen in Costa Rica und 
den deutschen Supermärkten ein Importeur 
oder Zwischenhändler geschaltet ist, muss 
der Supermarkt erst aktiv werden, wenn er von 
entsprechenden Missständen auf der Plantage 
erfährt. Das können eigene Erkenntnisse, etwa 
aus Audit-Kontrollen sein, oder Beschwerden, 
die beispielsweise Landarbeiter*innen selbst 
vorbringen. Aber auch von Dritten veröffentlich-
te Berichte zählen als Kenntnis: Spätestens seit 
dem Oxfam-Bericht von 2016 wissen die Super-
märkte von den Menschenrechtsverletzungen 
auf den Bananen- und Ananasplantagen in 
Ecuador und Costa Rica. 

 
 
 

? Können Landarbeiter*innen aus Costa Rica 
und Ecuador in Deutschland Schadensersatz 

verlangen, etwa für entgangenen Lohn oder 
Gesundheitsschäden?

Hier besteht eine der größten Lücken des 
Lieferkettengesetzes. Selbst wenn ein Super-
markt erwiesenermaßen seine Sorgfaltspflicht 
verletzt hat und es dadurch zu Schäden ge-
kommen ist, gibt das Gesetz den Betroffenen 
keinen zusätzlichen Schadensersatzanspruch 
nach deutschem Recht. Nach wie vor können 
sie nach ausländischem Recht klagen, aber das 
ist mit hohen Hürden verbunden.11

? Was, wenn die Supermärkte selbst zu den 
Menschenrechtsverletzungen beitragen –  

etwa, indem sie Dumpingpreise verlangen?

Auch dann kann ein Verstoß gegen die Sorg-
faltspflichten des Lieferkettengesetzes vor-
liegen. Unternehmen sollen nämlich „geeignete 
Beschaffungsstrategien und Einkaufsprakti-
ken“ an den Tag legen (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 LkSG). 
Damit erkennt der Gesetzgeber an: Ungerechte 
Handelspraktiken und zu geringe Abnahmeprei-
se erhöhen das Risiko von Menschenrechts-
verletzungen. Die Supermärkte werden ihre 
Einkaufspraktiken dahingehend überarbeiten 
müssen.

? Sind die Rechte von Migrant*innen und Frauen  
in den Lieferketten berücksichtigt?

Nicht explizit. Zwar ist ihre Schlechterstellung 
allgemein in § 2 Abs. 2 Nr. 7 LkSG erfasst, aber 
die besondere Betroffenheit dieser Gruppen 
wird nicht anerkannt. 
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Lücken schließen: Mit einer  
EU-Lieferkettenregelung!

Noch während das deutsche Lieferkettengesetz ver-
handelt wurde, startete EU-Justizkommissar Didier 
Reynders eine Initiative für eine europäische Sorgfalts-
pflichtenregelung. Damit könnten gleiche Bedingungen 
für alle Unternehmen auf dem europäischen Markt (das 
so genannte Level Playing Field) geschaffen und die 
Lücken im deutschen Gesetz geschlossen werden. 
Auch das europäische Parlament sprach sich im Feb-
ruar 2021 für eine ambitionierte Richtlinie12 aus. Wenn 
sie dergestalt kommt, müsste die Bundesregierung 
das deutsche Lieferkettengesetz nachschärfen. Im Fall 
einer EU-Verordnung würden die Bestimmungen der EU 
sogar direkt gelten.

Sowohl der Bericht des EU-Parlaments als auch die 
Ankündigungen der EU-Kommission umfassen klare 
zivilrechtliche Haftungsregeln für Unternehmen. Damit 
könnten Betroffene von Menschenrechtsverletzungen 
auf Plantagen in Süd- und Mittelamerika im Einzelfall 
Schadensersatz von europäischen Konzernen bekom-
men, wenn diese ihre Sorgfaltspflichten verletzt haben. 

Auch die Reichweite sollte nicht, wie im deutschen 
Gesetz, vorrangig auf den ersten Zulieferer beschränkt 
werden. Damit wären Supermärkte verpflichtet, proaktiv 
Analysen zu Menschenrechtsrisiken entlang ihrer ge-
samten Lieferkette, also jenseits von Zwischenhändlern 
und Weiterverarbeitung, anzustellen. Von ihrer Ver-
antwortung für Ausbeutung, Gesundheitsschäden und 
Diskriminierung von Frauen und Migrant*innen können 
sie sich dann nicht mehr mit dem Hinweis auf fehlende 
Kenntnis über Missstände befreien.

Allerdings gibt es auch in Brüssel starke Widerstände 
gegen eine solche Regelung. Auf Betreiben der Wirt-
schaftslobby ist der Vorschlag der Kommission bereits 
mehrfach verschoben worden. Daher braucht es eine 
laute zivilgesellschaftliche Stimme, um so schnell wie 
möglich eine EU-weite, ambitionierte Lieferkettenregu-
lierung zu schaffen: Ein Gesetz, das die Menschen am 
Anfang der Lieferketten über die Gewinne der Konzerne 
stellt.

 Foto: © M. Hägele / Oxfam  
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Forderungen

Das Lieferkettengesetz ist ein wichtiger erster Schritt. 
Doch es bestehen Lücken, die dringend geschlossen 
werden müssen: 

1. 
Die  
Bundesregierung 

	 muss das Lieferkettengesetz 
ambitioniert umsetzen. Dazu ge-
hört, dass das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) Beschwerden über Men-
schenrechtsverletzungen in 
den Lieferketten entschieden 
nachgeht und die Einkaufs-
politik der Supermärkte mit in 
den Blick nimmt. Denn durch den 
enormen Druck werden kleine 
Produzent*innen aus dem Markt 
gedrängt und Löhne unter das 
Existenzminimum gedrückt. 

2.   Die EU 

	 muss eine ambitionierte 
Lieferkettenregulierung erlassen: 

	 Die gesamte Lieferkette muss 
einbezogen werden – ohne Ab-
stufungen. Denn am Anfang der 
Lieferketten sind die Menschen-
rechtsrisiken am größten!

	 Zivilrechtliche Haftung: Es muss 
eine Möglichkeit für Betroffene 
geben, Schadensersatz vor euro-
päischen Gerichten einzuklagen.

	 Existenzsichernde Löhne müssen 
als Ziel klar verankert werden. 
Denn nationale Mindestlöhne sind 
oft so niedrig, dass sie nicht zum 
Leben reichen. 

	 Auch die Vermeidung der schädli-
chen Einkaufspolitik europäischer 
Unternehmen muss in die Sorg-
faltspflicht einbezogen werden.

	 Migrant*innen- und Frauenrechte 
müssen explizit in die Regulierung 
aufgenommen werden, beispiels-
weise die Internationale Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer*innen und 
ihrer Familienangehörigen

3.  Die deutschen 
Supermärkte 

	 müssen Sorgfaltspflichten für ihre 
gesamte Lieferkette vorsehen 
und umsetzen, wie es die UN-Leit
prinzipien vorschreiben.

	 müssen gerechte Preise für 
Erzeuger zahlen, statt unlautere 
Handelspraktiken und enormen 
Preisdruck auszuüben.

	 müssen mit lokalen Gewerk-
schaften, Migrant*innen- und 
Frauenorganisationen zusammen-
arbeiten und deren Forderungen 
nachkommen.

	 müssen statt halbherziger Audit-
Kontrollen greifbare Verbesserun-
gen vor Ort durchsetzen. 
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